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RS UVS Kärnten 1994/05/30 KUVS-
1963/2/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1994

Rechtssatz

Ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung ordentlich kundgemacht, kann sich der Beschuldigte nicht mit dem Hinweis,

daß die verordnete Tempobeschränkung aufgrund einer Meldung in den Landesnachrichten nicht rechtsgültig sei und

auch der ÖAMTC diese Rechtsau7assung teile, entschuldigen, da der Beschuldigte zumindest Zweifel an der Richtigkeit

dieser Rechtsauskunft haben mußte, und stellt nur die unrichtige Auskunft eines Organes einer zuständigen Behörde

einen entschuldbaren Schuldausschließungsgrund dar.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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